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Auszuo AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGsRATEs IES KANTONS SoLoT1~uRN
VOM

24. Oktober 1961 Nr0 5900
.~

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 5004 vom 12. September 1961

~nirde die B ~1andum1egung_“Gehren“ inBüsserach grunds~tz1ich ge

nehmigt und die Einwohnergemeinde Büsserach angewiesen, die Neu—

zuteilung zu verinarken und zu vermessen. Die Vermarkungs— und Vermes—

sungsarbeiten sind nunmehr abgeschlossen und der entsprechende Plan

und die Tabelle erstellt,. Die am 20. Oktober 1961 eingereichten Vor

lagen sind geprüft worden und, geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

Demnach kann die Bauiandunilegung “Gehren“ in Anwendung von § 29

Abs. 3 des Gesetzes über das Bauwesen und von §.~ 5 und 6 der Ver

ordnung über die Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland definitiv

genehmigt und die Amtschreiberei Thierstein mit der grundbuchlichen

Behandlung derselben beauftragt werden.

Es wird

beschlossen:

1, Die Baul~‘indumlegung “Gehren“ Büsserach nach den vom Einwolmergc—

meinderat am 19, Oktober 1961 genehmigten Vorlagen:

a) Plan 1: l~0O0 des alten und des neuen Besitzstandes mit Flächen—

tabelle

b) Verzeichnis über die Bereinigung der Dienstbarkeiten wird

~mi~t.

2. Der neue Besitzstand erwächst damit in Rechtskraft,

3. Die Amtschreiberei Thierstein wird beauftragt, den neuen Be

sitzstand im Grundbuch einzutragen.

4. Das kantonale Vermessungsamt wird beauftragt, den neuen Besitz

stand im Vermessungswerk nachfiihren zu lassen~,

Genehmigui~gs~ebühr: Fr. 20.--

(von der Einwohnergemeinde Büsserach zu bezahlen) St. Nr. 1484 I~

Der Staatsschrejber:

Ausfert igung~nSeite2

0400D
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Bau—Departement (5)7 mit Akten
Kant, Tiefbauamt (2)
Kant. Planungsstelle mit 1 gen. Plan und 1 gen. Dienstbarkeitsver—

zeichnis
Jur. Sekr. des Bau—Departementes (Fürsprecher Sesseli) (2)
Jur. Sekr. des Bau—Departementes (Dr. Müller)
Kant. Finanzverwaltung (2)
Kant, Vermessungsamt
Kant. Grundbuchinspektor, Olten
Amtechreiberei Thierstein, Breitenbach, mit 1 gen. Plan und 1 gen,

Dienstbarkeitsverzei chnis
Ammannamt der Einwohnergemeinde Büsserach (3)
Herrn Kurt Kradolfer, dipl. Ing. und Grundbuchgeometer, Breitenbach



Kanton Solothunn Gemeinde BUseerach

Baulandumlegung (rehren:

Bereinigung der Dienstbarkeiten

Die Anmerkungen betr.“landwirt Liegensehaft“ und~Be1astungsgrenze“ blei~
ben bestehen. Die Belastungsgrenzen sind den neuen Verhältnissen anzu~
passen.

Grdb,No. Eingetragene Di enetbarkeiten Bereinigung

330 L Wegrecht z,G, Grdb,No, 273
Anmeldung 11

„ “ Grdb,No, 275
Anmeldung 12

„ “ Grdb~No, 1490
Anmeldung lii

„ Grdb,No. 1363
Anmeldung 142 bleiben bestehen auf dem

„ “ Grdb.No, 1490 Restgrundstuck
Anmeldung 167 u
Kauf 40/1959

„ n Grdb,No, 372
Anmeldung 16$

„ ‘~ Grdb.No. 274
Anmeldung 234

379 L Wegrecht z,G, Grdb,No, 380 bleibt bestehen auf dem
Anmeldung 247 RestgrundstUck

380 R Weprecht Uber Grdb.No. 327,379 bleibt bestehen auf dem
Anmeldung 247 Restgrundsttick

384 L ~Iegrecht z,G, Grdb.No. 383
Anmeldung 20 bleIben bestehen auf dem

R tiber Grdb0No,387,386 u, Rest~rundstUck
385 Anmeldung 21

386 L Wegreo~~t z,G, Grdb.No, 383
Anmeldung 20

„ “ Grdb.No. 384
Anmeldung 21 bleiben bestehen auf dem

if “ Grdb,No. 385 E~estgrundstUck
Anmeldung 22

R “ tiber Grdb,I‘~o. 387
Anmeldung 181

387 L Wegrecht z,G, Grdb.No, 383 A/20
„ 384 A/21 bleiben bestehen auf dem
„ „ “ 385 A/22 Restgrundst~ck
„ “ 386 A/l81

Keine eingetragenen Dienstbarkeiten bei Grdb,No, 381, 382, 1510, 1511
388, 1450, 391, 1436
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AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNOSRATES DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

12, September 1961 Nr. 5004

1.
A, Die Einwohnergemainde Büsserach unterbreitet dem Regierungs

• rat mit Zus~hriften vom 11, Juli und 8. August 1961 das Projekt

• über die Baulandumle~ung 11Gehren“ und ersucht um G~nehmigung des

selben,

Die Baulandumlegung t1Gehren“ wurde gestützt auf die §~S 27
und 29 des Baugesetzes und die Verordnung über die Umlegung oder

Zusammenlegung von Bauland durchgeführt, Die Projektunterlagen:

Plan des alten und neuen Besitzstandes, Grundeigentümer— und

Flächenverzeichnis, Verzeichnis über die Bereinigung der Dienst—

barkeiten, lagen nach erfolgter Publikation im Bezirksanzeiger

vom 50, März 1961 und im kantonalen Amtsblatt vom 31. März 1961

ab 1, April 1961 während dreissig Tagen in der Gemeindekanzlei

öffentlich zur Einsicht auf ~ Gegen das Umlegungsprojekt erhob

Herr Pius Jeker—Grun, Büsserach, ~m 25. April l96i Einsprache, die

der Einwohnergemeinderat am 18, Mai 1961 abwies, Gegen diesen Ab—

weisungsbeschluss legte Herr Pius Jeker—Gmun am 14. Juli 1961

beim Regierungsrat Beschwerde ein,

3, Herr Jeker beantragt dem Regierungsrat, die Baulandumlegung

~Gehren“ nur zu genehmigen, wenn der geplante Weg längs der Ost—

grenze seiner Zuteilungsparzelle weggelassen oder doch um mindestens

zwei Meter nach Osten verschoben werde. Zur Begründung macht er
im wesentlichen geltend, der vorgesehene Weg führe zu nahe an seinem

Hause vorbei. Er müsse daher ein~n erheblichen Verkehrslärm in Kauf

nehmen. Als Fabrikarbeiter und Besitzer eines kleinbäuerlichen Be

triebes sei er aber auf ein möglichst ruhiges Wohnen angewiesen.

Wenn der projektierte Weg genehmigt und ausgeführt werde, sei es mit

der bisherigen Ruhe geschehen,

0, Der Gemeinderat beantragt Abweisung der Beschwerde, Seine

Anbringen sind in den Erwägungen verarbeitet,

184m ~4C~
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D, Am 27, Juli 1961 fand unter der Instruktion des Bau—De-

partementes ein Augenschein statt, an welchem der Beschwerdeführer,

der Projektverfasser und Vertreter der Gemeinde Büsserach teil

nahmen, Gemeindevertreter und :Projektverfasser, Herr~

Breitenbach, erklärten sich dabei bereit, das Begehren des Be—

schwerdeführers um Verlegung des geplanten Weges noch einmal ein

gehend zu prüfen, Auf Grund ~dieser Prüfung beschloss der Gemeinde—

xat arn~3, August 1961 im Einverständnis&er ~5st1ibhen Anstösser als

äu~sserstes Zugeständnis eine Veflegungd~ Wegprojektes um 50 cm

und empfahl Herx‘n Jeker, die Beschwerde nunmehr zurückzuziehen.

Am 5. September liess Herr Jeker dem Bau—Departeme~it indessen mit

teilen, dass er die Beschwerde aufrecht erhalte. Damit kann das

Instruktionsverfahren als abgeschlossen gelten,

II, Der Regierungsrat stellt fest und zieht in ~

1, Grundsätzliches *

Der Regierungsrat kann Bau1andun~1egungen nicht frei überpru±en,

Wie im Bauplanverfahren b±ldet die Einwohnergemeinde auch im Bau—

landumlegungsverfahren die gegebene Planungseinheit und i~t im

Rahmen von Verfassung und Gesetz selbständig (Art, 54 Kantonsver—

fassung, § 27 Bauge~etz), In Uebereinstimmung mit den §~‘ 216 und 223

des Gerneindegesetzes priift daher der Regierungsrat Baulandumlegungen

sowrohl im Genehmigungs— wie..im Beschwerdeverfahren nur auf Recbts—

widrigkeit und. Willkür (vgl. RRB Nr. 5135 vom 30.10,1956 u,a,),

2, Beschwerde Pius Jeker

Herr Pius Jeker ist als Eigentümer der in die Baulandumlegung

“Gehren‘t einbezogenen Liegenschaften GB Nr. 1450 und 391 zur Be—

schwerdeführung legitimiert. Der angefochtene Beschluss des Ge

meinderates ist ihm am 7, Juli 1961 zugestellt, die Beschwerde

selbst am 17. Juli eingelegt worden, Die Beschwerdefrist von

14 Tagen ist somit eingehalten, Auf die Beschwerde ist einzutreten.

Herr Jeker wendet sich weder gegen die Baulandumlegung als solche,

noch grundsätzlich gegen die Neuzuteilung, Insbesondere räumte

er am Augenschein vom 27. Juli 1961 ein, dass sein Bauvorhaben

(Scheune mit Stall) auch auf dem nördlichen Teil de~ Zuteilungs—

parzelle verwirklicht werden könne, Herr Jeker wendet sich indessen

gegen den vorgesehenen, ca. 5 m breiten Weg längs der Ostgrenze
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seiner Zuteilungsparzelle, Zu prüfen ist demna~h, ob der Gemeinde-.

ra1~ mit der Projektierungdieses Weges sein pflichtgemessenes Er-.

messen überschritten habe,

Die ~aulandumlegung hat nicht nur eine Neueinteilung des

Baugrund~s, sondern auch die Erschliessung desselben zum Ziel,

Nötigenfalls muss daher im Baulandumlegungsverfahren ein zweck—

mässiges und verkehrssicheres Wegnetz projektiert werden, Die ge

setzliche Grundlage dazu bietet § 27 Abs. 4 des Baugesetzes, wonach

das zu Strassen und öffentlichen Anlagen benötigte Land von der

Gesamtfläche des Urnlegungsgebietes abzuziehen ist.

Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass der von einem dipl.

Fach~a~ ausgearbeitete Entwurf und die darin vorgeschlagene be

anstandete Weganlage ihrer Bestimmung wegen nicht fallen gelassen

werden kann, Diese Ansichi~ ist richtig und keineswegs willkürlich,

Der Weg soll nämlich, wie dem Entwurf über einen allgemeinen Be

bauungsplan für das ganze Gemeindegebiet zu entnehmen ist, der

kUnftigen Verbindung zwischen Obergraben und Gehren dienen,

Der erste Umlegungsvorschlag sah einen Abstand vom Weg zum

nächsten Punkt des Wohnhauses Jeker von ca. 6 m vor, Dieser Abstand

wurde in der Folge um 50 cm vergrössert. Auf Grund einer noch

maligen Prüfung wird der Weg um weitere 50 cm nach Osten verschoben,

so dass der kürzeste Abstand vom Wohnhaus Jeker nunmehr ca. 7 m

beträgt. Der Gemeinderat betrachtet seinen Beschluss vom 3, August

1961 als äusserste Konzession, Diese Auffassung kann keineswegs

als willkürlich bezeichnet werden, Dem Neuzuteilungsplan kann näm

lich unschwer entnommen werden, dass eine weitere Verschiebung des

Weges die östlich anstossende Zuteilungsparzelle zu sehr schmälern

und deren zweckmässige Ueberbauung in Frage stellen würde, Wesent-.

lich ist aber auch, dass eine weitere Verschiebung des Wegprojektes

im Hinblick auf die topographischen Verhältnisse - das Umlegungs—

gebiet liegt an einem Hang — und im Hinblick au~ die bereits

bestehende Ueberbauung im unteren Teil des Hanges aus verkehrs—

technischen GrUnden unerwUnscht ist,

Den öffentlichen Strassen und Wegen. ist rechtswesentlich,

dass es jedermann freisteht, sie ihrer Verkehrsbestimmung ent

sprechend zu benützen. Den durch bestimmungsgemässen Gemeinbrauch

verursachten Verkehrelärm hat der anstossende Grundeigentumer als
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• ‘ rechtmäs~ge Einwirkung zu dulden (vgl. BGB 43. II 272 ff,) Ein An—

spruQh auf Unterlassung besteht nicht, es sei denn, die Immission

wäre so übermässig, dass man sagen könnte, die öffentliche Wohl

fahrt, das öffentliche Interesse sei verletzt, Das ö~‘fentliche

Interesse ist aber grundsätzlich nicht verletzt, wenn das Grund—

eigentum eines Einzelnen, hier des Beschi~erdefüIirer~, in Frage

steht, Im ubrigen ist auf diesem Ortsverbindungsweg kaum je mit

einem wesentlichen Verkehrslarm zu rechnen.

Die Beschwerde. erweist ‚sich als unbegründet und ist abzuweisen,

3, Genehmi~un~ der Baulandumlegun~
• “ : Das Gebiet “Gehren“ ‘ist seiner günstigen Lage wegen als Wohn—

~‚zone geeignet. ‘Es sind denn auch bereits entsprechende Baugesuch~

hängig.Die.ungünstige Gruppierung der Grundstücke lässt jedoch

eine zweckmässige Parzellierung zu Bauzwecken nicht zu. Eine neue

Einteilung des Baugrundes mit dem Ziel, den Grundeigentümern ge—

~ignete ‚ Bauparzeflen zu verschaffen und der Gemeinde die Erschlies

sung: technisch, und finanziell zu erleichtern, drängt sich daher

auf, Die Baulandumlegung “Gehren11 entspricht somit sowohl privaten

wie öffentlichen Interessen, Das Perimetergebiet umfasst zwar eine

relativ kleine ~rundfläche, Die Umlegung ist indessen so geplant

worden, dass sich~eitere Baulandumlegungen sehr gut daran an-

schliessen lassen,

Die Projektunterlag~n sind durch die Fachorgane des Bau—De—

partementes geprüft worden und geben zu keinen Bemerkungen Anlas~,

Sie können daher mit der durch den ~-emeinderat am 3. August 1961

beschlossenen Abänderung grundsätzlich genehmigt werden.. Die Ge

meinde ist einzuladen, die Neuzuteilung zu vermarken und zu ver—

‚messen und die Umlegung alsdann dem Regierungsrat zur definitiven

Genehmigung im Sinne von § 29 Abs. 3 des Baugesetzes und § 5 der

Baulandumlegungsverordnung vorzulegen,

Es wird

beschlossen:

1, Die Beschwerde des ~Herrn Pius Jeker—Grun, Büsserach, vom

• 14. Juli 1961, gegen den Beschluss des Einwohnergemeincierates

Büsserach vom 18. Mai 1961 wird abgewiesen.
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2, Die vom Einwohnergemeinderat Büsserach am 18. Mai und 3, August

1961 beschlossene Baulandumlegung “Gehren11 wird grundsätzlich

genehmigt.

3, Die Einwohnergemeinde Büsserach wird ersuch-b, den neuen Besitz

stand zu vermarken und zu vermessen und alsdann die Unterlagen

(Plan, Eigentiinaer-~ und Flächenverzeichnis, Dienstbarkeitenver—

zeichnis) in dreifacher Ausfertigung, versehen mit dem Ge—

nehmigungsvermerk des Gemeinderates, dem Regierungsrat zur

definitiven Genehmigung im Sinne von § 29 Abs. 3 des Bauge-.

setzes und § 5 der Baulandumlegungsverordnung einzureichen,

Beschwerdeentscheidgebühr: Fr. 20.—— (durch Herrn Pius Jeker—Grun,
Büsserach, zu bezahlen)
Staatskanzlei Nr. 1246 ~T

Genehmigungsg~bi.ihr: Fr. 20.—- (durch die Einwohnergemeinde Büsserach
zu bezahlen)
Staatskanzlei Nr. 1247 N~N

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (5)
Kant. Tiefbauamt (2)
Kant, Planungsstelle (2)

~Sekretär des Bau-Departementes, Herrn Fürsprech Sesseli (2)
lur. Sekretär des Bau-Departementes, Herrn Dr. Müller (2), mit Akten
Kant, Finanzverwaltung (2)
Kant, Vermessungsamt
Kant, Grundbuchinspektor~t, Olten
Amtschreiberei Thierstein, Breitenbach
Animannamt der Einwohnergemeinde Büsserach (2)
Baukommission Büsserach (2)
Herrn Pius Jeker—Grun, Büsserach
Herrn Kurt Kradolfer, dipl. Ing. und Grundbuchgeometer, Breitenbach




